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(6) Das Ministerium berichtet dem Landtag hinsichtlich 
der Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 und 3 unver
züglich und umfassend über den jeweiligen Sachstand." 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Durchführung 

der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durchführung 
der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

Vom 25. November 2021 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 
vom 25 . März 2015 (GV. NRW. S. 310) wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Marktüberwachungsbehörden" die Wörter 
,,im Hinblick auf harmonisierte Bauprodukte" ein
gefügt. 

b) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Ministe
rium" die Wörter „und für den Bereich des Ver
kehrswegebaus das für den Verkehr zuständige 
Ministerium" eingefügt und nach dem Wort 
,,oberste" wird das Wort „Marktüberwachungsbe
hörde" durch das Wort „Marktüberwachungsbe
hörden" ersetzt. 

2. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem 
Wort „nehmen" die Wörter „im Hinblick auf har
monisierte Bauprodukte" eingefügt. 

b) Die Nummern 1 bis 3 werden wie folgt gefasst: 

,, 1. der Verordnung (EU) Nr. 2019/1020 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 über Marktüberwachung und _die 
Konformität von Produkten sowie zur An
derung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/ 2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABI. L 169 vom 25.6 .2019, S. 1), 
im Folgenden EU-Marktüberwachungsverord
nung genannt, 

2. dem Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 
2021 (BGBl. I S . 1723), sofern es auf Baupro
dukte im Sinne der EU-Marktüberwachungs
verordnung entsprechend Anwendung findet , 

3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingun
gen für die Vermarktung von Bauprodukten 
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011 , S. 5; L 103 
vom 12.4.2013, S. 10; L 92 vom 8.4 .2015, 
S. 118), die zuletzt durch delegierte Verordnung 
(EU) Nr. 574/2014 (ABI. L 159 vom 28.5.2014, 
S. 41) geändert worden ist , im Folgenden EU
Bauproduktenverordnung genannt, und". 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde 
ist zuständig für die einheitliche Prüfung und Be
wertung von Bauprodukten in technischer Hin
sicht. Sie ist außerdem in den Fällen, in denen 
Bauprodukte nach den Anforderungen der EU
Bauproduktenverordnung die in Bezug auf die we
sentlichen Merkmale erklärte Leistung nicht er
bringen oder eine Gefahr im Sinne des Artikels 58 
der EU-Bauproduktenverordnung darstellen, da
für zuständig, die den Marktüberwachungsbehör
den nach der EU-Bauproduktenverordnung und 
der EU-Marktüberwachungsverordnung zustehen
den Maßnahmen zu ergreifen." 
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b) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter ,,§ 39 des 
Produktsicherheitsgesetzes" durch die Wörter 
,,§ 21 des Marktüberwachungsgesetzes" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Wir
kung vom 16. Juli 2021 in Kraft. Artikel 1 Nummer 1 
Buchstabe b tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. November 2021 
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Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Die Ministerin für Verkehr 

Ina Brandes 
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Gesetz 
zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 

und Integration in Nordrhein-Westfalen 
(Teilhabe- und Integrationsgesetz -TlntG) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
und Integration in Nordrhein-Westfalen 

(Teilhabe- und Integrationsgesetz -TlntG) 

Vom 25. November 2021 

Inhaltsübersicht 

Präambel 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Teilhabe- und Integrationsverständni s 

§ 2 Teilhabe- und Integrationsgrundsätze 

§ 3 Verwirklichung der Teilhabe- und Integrations
gru ndsätze 

§ 4 Menschen mit Einwanderungsgeschichte 

Teil 2 
Aufgaben des Landes 

§ 5 Teilhabe in Gremien 

§ 6 Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung 

§ 7 Antidiskriminierung 

§ 8 Kommunale Integrationszentren 

§ 9 Förderung Kommunales Integrationsmanagement 

§ 10 Integration durch Bildung 

§ 11 Integration durch Erwerb der deutschen Sprache, 
Ausbildung und Arbeit 

§ 12 Integrationsmaßna hmen fre ier Träger 

§ 13 Vertretung auf Landesebene 

Teil 3 
Aufnahme besonderer Einwanderergruppen 

§ 14 Personenkreis 

§ 15 Aufgaben und Ziele 

§ 16 Verteilung, Zuweisung und Unterrichtungsrecht 

§ 17 Integrationspauschalen 

§ 18 Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen 2019 

Teil 4 
Schlussvorschriften 

§ 19 Landesbericht für Teilhabe und Integration sowie 
Statistik 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Evaluation 

Präambel 

In der Tradition Nordrhein-Westfalens als vielfältiges 
und weltoffenes Einwanderungsland, 

auf der Grundlage der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung nach dem Grundgesetz für die Bundes
republik Deutschland und der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, 

in Achtung vor der Unantastbarkeit der Würde eines je
den Menschen, unabhängig von Herkunft , Sprache, Ge
schlecht, Alter, Zugehörigkeit zu einer Religion oder 
Weltanschauung, sexueller und geschlechtlicher Identi
tät, sozialer Lage oder einer körperlichen , seelischen, 
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung, 

wird bekräftigt, dass 

1. die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und 
die Gesetze die Grundlage für ein gedeihliches , chan
cengerechtes, respekt- und friedvolles Zusammen
leben all er Menschen in ihrer Vielfalt bilden, 

2. jeglichen Formen von gruppenbezogener Menschen
feindlichkeit und Diskriminierung aufgrund von Ge
schlecht, Alter, Abstammung, Herkunft , Religion, se
xueller und geschlechtlicher Identität oder Behinde
rung wie zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus , 
Antiziganismus und antimuslimischem Rassismus 
entschieden entgegenzutreten ist und Betroffene von 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen Dis
kriminierung zu stärken sind, 

3. zur Stärkung des gesamtgesellschaftlichen Zusam
menhalts und zur Förderung einer chancen- und teil
habegerechten Gesellschaft das Zusammenwirken des 
Landes , der Kommunen, der gemeinnützigen Ver
bände und Organisationen, der Wirtschaft , der Wis
senschaft, der Kultur und der Zivilgesellschaft zu 
unterstützen ist und 

4. Integration ei n dynamischer, langfristiger und anhal
tender Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens 
und Zusammenwirkens aller im Land lebenden Men
schen ist. 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Teilhabe- und Integrationsverständnis 

(1) Integration ist ein Prozess und umfasst nach diesem 
Gesetz im Einzelnen: 

1. (Integration als Ankommen) die Würdigung und Un
terstützung neu eingewanderter Menschen in der ers
ten Phase des Ankommens , insbesondere in den Berei
chen Spracherwerb, Wohnen , Bildung, Arbeit und Ge
su ndheit sowie Rechtskunde und Verbraucherschutz 
im Sinne einer systematischen Grund- und Erstver
sorgung, 

2. (Integration als Teilhaben) eine umfassen de soziale, 
gesellschaftliche, kulturelle und rechtliche Teilhabe 
der Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch 
den Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrieren auch 
in den institutionelle_n Regelsystemen , die Förderung 
der interkulturellen Offnung aller beteiligten öffentli-
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